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Zitat

Ich habe der Klasse schon etwas dazu gesagt und einer der wenigen etwas pfiffigeren
meinte direkt, dass es Untersuchungen gebe, die zeigen, dass dieses Feature von
ChatGPT auch Fehler mache. Darf ich da jetzt 0 Punkte auf die betreffenden Aufgaben
geben oder nicht?

Leider ist die Aussage von Prüfprogrammen und auch ChatGPT selber wirklich nicht immer
zuverlässig. Das würde ich eher als Art "Indiz" erwähnen und nicht als Beweis heranziehen bzw.
bezeichnen, da sich das durch Gegenbeispiele entkräften lässt.

Ich würde in dem Fall wg. Täuschungsversuchs allen Beteiligten 0 Punkte geben. Sie müssten
sich sonst entsprechend erklären und z. B. eine Art "Beispielseite" einer ähnlichen Aufgabe
schreiben. Dann kann man den Wortlaut/Ausdruck sowie sprachliche Richtigkeit auch gut mit
der vorigen Leistung vergleichen. Dann hat man noch mehr an der Hand, um die eigene
Notengebung zu begründen.

Nur eine Beschwerde ist möglich, kein Widerspruch, wie MarPhy schon erwähnt hat. Das ist
auch für dich mit Arbeit verbunden, jedoch stehen dort die Chancen auf Erfolg noch einmal
schlechter.

Sie können am Ende des Halbjahres Widerspruch gg. die Zeugnisnote einlegen und sich auf die
0 Punkte der Prüfung dort beziehen. Dann wär das aber halt eben so und das Gute ist, dass du
nach deinen Begründungen, die du einreichst, auch "raus" bist. Die Entscheidung wird dann auf
anderer Ebene entschieden, wenn du dich weigerst, die Note zu ändern.

(Noch als Ergänzung: Bei einer Beschwerde ist eine Klage vor Gericht nicht möglich, wenn die
Beschwerde abgelehnt wird. Bei einem Widerspruch kann man Klage einreichen vor dem
Verwaltungsgericht. Dafür hat man einen Monat Zeit nach Erhalt des Bescheides.)
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